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Der Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe Österreichs 

dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf eines Bundes

gesetzes, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird. 

Unsererseits bestehen gegen den Begutachtungsentwurf keine Bedenken; 

vielmehr begrüßen wir die Anhebung der Familienbeihilfen und die Abgaben

befreiung der erforderlichen N.achweise. 

Der Hauptverband benützt jedoch diese Gelegenheit, seine grundsätzliche 

Meinung dahin zu äußern, daß nach wie vor die durch die Familienbei

hilfen bewirkte Entlastung der Familien mit Kindern unzureichend ist. 

Mit dem Ausdruck 

vorzüglicher Hochachtung 

Gefieralsekretär 
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